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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §214;

Rechtssatz

Voraussetzung für die Verrechnung einer Zahlung oder einer sonstigen Gutschrift mit einer Abgabenschuldigkeit gem §

214 Abs 3 BAO ist, daß diese spätestens gleichzeitig mit dem Wirksamwerden der Gutschrift fällig wird oder von der

Abgabenbehörde bereits (mit bevorstehender Fälligkeit) verbucht wurde und damit auf dem Abgabenkonto als

Abgabenschuldigkeit aufscheint.
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